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(3) Im Entwurf zum Volkswirtschaftsplan 1978 planen die 
Betriebe den Beitrag der Betriebe zur Sozialpflichtversiche
rung nach den dafür ab 1. Januar І978 geltenden Rechtsvor
schriften in den Preisbasen 1 und 2. Mehr- oder Minderkosten, 
die durch die Erhöhung des Beitrages der Betriebe zur Sozial
pflichtversicherung und durch den Wegfall der Lohnaus- 
gleichszahlungen entstehen, wirken im Jahre 1978 zu Lasten 
bzw. zugunsten der Nettogewinnabführung an den Staatshaus
halt. Sie sind in den Nachweis über die Einhaltung der staat
lichen Aufgaben (Begründung zum Planentwurf) aufzunehmen. 
Als Anlage zur komplexen ökonomischen Planinformation 
zum Volkswirtschaftsplan 1978 sind die Kostenbestandteile
— Beitrag der Betriebe zur Sozialpflichtversicherung (ohne 

Unfallumlage) sowie Lohnausgleichszahlungen nach den 
bis 31. Dezember 1977,

— Beitrag der Betriebe zur Sozialpflichtversicherung (ohne 
Unfallumlage) nach den dafür ab 1. Januar 1978

geltenden Rechtsvorschriften entsprechend der Anlage 1 "ge
sondert auszuweisen.

§4
Haushaltsgeplante staatliche Organe und Einrichtungen

(1) Die haushaltsgeplanten staatlichen Organe und Einrich
tungen nehmen die Erhöhung des Beitrages der Betriebe zur 
Sozialpflichtversicherung von bisher 10 % auf 12,5 % in den 
Plan für das Jahr 1978 auf.

(2) Im Planentwurf 1978 ist der auf der Grundlage der 
staatlichen Aufgabe geplante Lohnfonds um die bisher aus 
dem Lohnfonds finanzierten Lohnausgleichszahlungen (Diffe
renz zwischen Krankengeld und 90 % des Nettodurchschnitts
verdienstes) zu reduzieren. Die Planung des Lohnfonds ist für 
1978 wie folgt vorzunehmen:

Geplanter Lohnfonds 1977 lt. staatlicher Planauflage 
./. Effektiver Betrag der Lohnausgleichszahlungen für den 

Zeitraum vom 1. Juli 1976 bis 30. Juni 19772

= Bereinigte Lohnfondsbasis 1977

./. Veränderungen des Lohnfonds der auf der Grundlage 
der staatlichen Aufgabe für 1978 zu planenden Ent
wicklung der Anzahl der Arbeitskräfte und des Durch
schnittslohnes

= Zu planender Lohnfonds 1978

(3) Mit dem Planentwurf 1978 sind die Beträge für die Er
höhung des Beitrages der Betriebe zur Sozialpflichtversiche
rung und der bei der Planung des Lohnfonds abgesetzte Be
trag (in Höhe der effektiven Lohnausgleichszahlungen für den 
Zeitraum vom 1. Juli 1976 bis 30. Juni 1977) gesondert nach 
den Abschnitten der Systematik des Staatshaushaltes von den 
Ministerien und anderen zentralen Staatsorganen sowie den 
Räten der Bezirke nach dem Muster der Anlage 2 nachzuwei
sen und der Staatlichen Plankommission sowie dem Ministe
rium der Finanzen mit dem Planentwurf 1978 zu übergeben. 
Dieser Nachweis ist für die staatlichen Organe und Einrich
tungen
— des zentralen Haushalts,
— der Räte der Bezirke,
— der Räte der Kreise,
— der Räte der kreisangehörigen Städte und Gemeinden über 

2 000 Einwohner

zu führen.
(4) Bei den Räten der Gemeinden bis 2 000 Einwohner sowie 

den ihnen nachgeordneten Einrichtungen ist keine Reduzie
rung des Lohnfonds im Planentwurf für das Jahr 1978 auf 
Grund des Fortfalls der Lohnausgleichszahlungen vorzuneh
men. Die sich durch die Erhöhung des Beitrages der Betriebe 
zur Sozialpfüchtversicherung ergebenden Mehraufwendungen

sind im Rahmen der eigenen Fonds abzudecken. Ist das nicht 
möglich, hat der Ausgleich auf Kreis- bzw. Bezirksebene zu er
folgen. Für die Räte der Gemeinden bis 2 000 Einwohner ist 
die Erhöhung des Beitrages der Betriebe zur Sozialpflichtver
sicherung durch die Räte der Kreise zu berechnen und in der 
Anlage 2 auszuweisen.

(5) Damit sich aus der Reduzierung des Lohnfonds der staat
lichen Organe und Einrichtungen gemäß Abs. 2 keine nachtei
ligen Auswirkungen auf die Höhe des Prämienfonds ergeben, 
ist für die unter Abs. 3 genannten haushaltsgeplanten staatli
chen Organe und Einrichtungen der Prämienfonds für das Jahr 
1978 wie folgt in die Pläne einzuarbeiten:

Staatliche Organe und Einrichtungen, die ihren Prämien
fonds im Jahre 1977 auf der Grundlage eines festen Mark-Be
trages je Beschäftigten (VbE) planten, legen der Berechnung 
zur Planung des Prämienfonds für das Jahr 1978 in Abstim
mung mit den zuständigen staatlichen Organen diesen festen 
Mark-Betrag je Beschäftigten (VbE) zugrunde. Staatliche Or
gane und Einrichtungen, die ihren Prämienfonds bisher auf 
der Grundlage eines festen Prozentsatzes berechneten3, neh- - 
men die Einarbeitung des Prämienfonds in die Pläne für das 
Jahr 1978 auf der Grundlage nachstehender Grundsätze vor:
— Zentrale staatliche Organe und ihnen nachgeordnete Ein

richtungen, die Räte der Bezirke und Kreise sowie die ih
nen nachgeordneten Einrichtungen planen den Prämien
fonds in Höhe von 3,1 % des Lohnfonds gemäß Abs. 2.

— Die Räte der kreisangehörigen Städte und Gemeinden über 
2 000 Einwohner sowie die ihnen nachgeordneten Einrich
tungen planen den Prämienfonds in Höhe von 4,1 % des 
nach Abs. 2 geplanten Lohnfonds.

Dabei ist die absolute Höhe des Prämienfonds je Beschäftigten 
des Jahres 1977 zu sichern.

(6) Für das IV. Quartal 1977 noch zu gewährende Lohnaus
gleichszahlungen sind entsprechend den im § 9 der Dritten 
Durchführungsbestimmung vom 30. November 1976 zum Ge
setz über die Staatshaushaltsordnung der Deutschen Demokra
tischen Republik — Ordnung über den Jahresabschluß des 
Staatshaushaltes — (GBl. I Nr. 45 S. 511) f estgelegten Termi
nen für den Buchungsabschlüß der örtlichen Haushalte und 
des zentralen Haushalts zu Lasten der Haushaltsrechnung des 
Jahres 1977 vorzunehmen.

§5
Sozialistische Genossenschaften,

Betriebe und Einrichtungen anderer Eigentumsformen
In sozialistischen Genossenschaften, Betrieben und. Einrich

tungen anderer Eigentumsformen sind die sich aus der Neu
festsetzung des Beitrages des Betriebes zur Sozialpflichtver
sicherung und die gemäß § 2 Abs. 2 ergebenden Aufwendungen 
Kosten bzw. Betriebsausgaben. Für die Berücksichtigung dieser 
Kosten bei der Preisbildung gelten die Festlegungen des § 3 
Abs. 2 entsprechend.

§ 6

Schlußbestimmung

Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Berlin, den 13. Juli 1977

Der Minister Der Vorsitzende
der Finanzen der

Staatlichen Plankommission

B ö h m  L  V . :  K l o p f e r
Mitglied des Ministerrates 

■ und Staatssekretär in der 
Staatlichen Plankommission

3 Vgl. dazu § 2 Abs. 1 der Verordnung vom 31. Januar 1974 über die 
Planung, Bildung und Verwendung des Prämienfonds und des Kuitur- 
und Sozialfonds in den staatlichen Organen und staatlichen Einrich
tungen (GBL I Nr. 12 S. 105).

2 Zu entnehmen den Summenlisten der EDV-Gehaltstoerechnung für 
die Monate August 1976 bis Juli 1977.


